
Gemeinde Gornsdorf

Entgeltordnung Naturbad

8. Änderung
der Entgeltordnung für die Benutzung des Naturbades Gornsdorf

Artikel l

Anderungsbestimmungen

Der § 5 der Entgeltordnung wird wie folgt neu gefasst:

§ 5 Entgelthöhe
(l) Für die taggleiche Benutzung werden folgende Entgelte erhoben:

l) Tageskarte
berechtigt zum Zutritt zum Badgelände

a) Erwachsene
b) Kinder 3 bis 14 Jahre
c) Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50%

bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises
d) Familienkarte

2) Abendkarten (gültig ab 17:00 Uhr)

a) Erwachsene
b) Kinder 3 bis 14 Jahre
c) Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50%

bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises
d) Familienkarte

4, 50  
2, 50  
3, 50  

11,00  

3, 00  
1,50  
2,00  

7, 50  

(2) Für die mehrmalige Benutzung werden folgende Entgelte erhoben:

l) Saisonkarten
berechtigt zum mehrmaligen Besuch des Naturbades

a) Erwachsene
b) Kinder 3 bis 14 Jahre
c) Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50%

120, 00  
60, 00  
90, 00  

2) Bonuskarte (berechtigen zu 10 Besuchen des Naturbades)
a) Erwachsene
b) Kinder 3 bis 14 Jahre

c) Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50%

40, 00  
20, 00  

30, 00  

Artikel 2

Inkrafttreten, Geltungsdauer

Die Änderung der Entgeltordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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